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Themenblock Frage Antwort

Rechtliche Ein-
ordnung der §
115f-Leistungen
der Krankenhäu-
ser

Ist die Leistungserbringung
der Krankenhäuser gemäß §
115f SGB V dem ambulanten
oder dem stationären Leis-
tungsgeschehen zuzuord-
nen?

Zuordnung der § 115f-Leistungen der Kran-
kenhäuser zum stationären Leistungsbe-
reich
 für eine ausführliche Begründung,

warum dies so erfolgt ist, siehe
Punkt 2 der Umsetzungshinweise

Krankenhausin-
terne Organisa-
tion der Patien-
tenbehandlung

Wie soll die Patientenbe-
handlung im Bereich des §
115f SGB V krankenhausin-
tern organisiert werden?

Empfehlung:
 verwaltungsmäßiges Aufnahme-

procedere angelehnt an die statio-
nären Abläufe

 ggf. zwischen Ort und Art und
Weise der Durchführung der Pati-
entenbehandlung (z. B. im ambu-
lanten Setting) und dem verwal-
tungsmäßigen Aufnahmeprozedere
(z. B. angelehnt an die stationären
Abläufe) unterscheiden

 künftig könnte ein eigens für den
Leistungsbereich des § 115f SGB V
entwickeltes Aufnahmeprozedere
empfehlenswert sein

 für ausführliche Erläuterungen
siehe Punkt 3 der Umsetzungshin-
weise

Formularwesen,
Behandlungsver-
trag

Wie erfolgt die verwaltungs-
mäßige Abwicklung der Be-
handlung gemäß § 115f SGB
V (z. B. Behandlungsver-
trag)?

Empfehlung:
 Verwendung des zwischen dem Pa-

tienten und dem Krankenhaus zu
schließenden stationären Behand-
lungsvertrages gemäß § 630a BGB

 der von der DKG empfohlene DRG-
Entgelttarif wird unterjährig ange-
passt

 Für ausführliche Erläuterungen
und mögliche Ergänzungsvor-
schläge der Vertragsunterlagen
siehe Punkt 4 der Umsetzungshin-
weise
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Zugang zur Leis-
tungserbringung

Benötigen Patienten einen
Einweisungsschein?
Wie ist zu verfahren, wenn
Patienten einen Überwei-
sungsschein haben?

 Nein, Patienten benötigen keinen
Einweisungsschein

 auch Patienten mit Überweisungs-
schein können behandelt werden

 auch Patienten ohne Einweisung o-
der Überweisung können behan-
delt werden

 Siehe Punkt 5 der Umsetzungshin-
weise

Zuzahlungen Sind von den Patienten Zu-
zahlungen zu leisten?

 Nein, für die Leistungen gemäß §
115f SGB V werden keine Zuzahlun-
gen erhoben

 Siehe Punkt 6 der Umsetzungshin-
weise

Entlassmanage-
ment / Verord-
nungsmöglichkei-
ten

Können Verordnungen aus-
gestellt werden?

 Ja, das Entlassmanagement findet
bei Leistungen gemäß § 115f SGB V
Anwendung

 und zwar unabhängig von der Auf-
enthaltsdauer der Patienten im
Krankenhaus

 im Rahmen des Entlassmanage-
ments können z.B. Verordnungen
oder AU-Bescheinigungen ausge-
stellt werden

 Es gelten die Regelungen des Rah-
menvertrages zum Entlassmanage-
ments

 Siehe Punkt 7 der Umsetzungshin-
weise

Zahlungsfrist Bis wann müssen die Kran-
kenkassen Rechnungen für
Hybrid-Leistungen beglei-
chen?

 Innerhalb von fünf Tagen nach
Rechnungseingang

 Siehe Punkt 8 der Umsetzungshin-
weise

Wahlleistungen Können für Hybrid-Leistun-
gen

 PKV-Verband und DKG gehen da-
von aus, dass die Hybrid-Leistungen
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Wahlleistungsvereinbarun-
gen abgeschlossen werden?

der Krankenhäuser wahlleistungs-
fähig sind

 und zwar unabhängig davon, ob Pa-
tienten am selben Tag das Kranken-
haus verlassen oder sie sich über
Nacht im Krankenhaus aufhalten

 es wird dazu einen gemeinsamen
Rechtsstandpunkt von PKV-Ver-
band und DKG geben, über den per
DKG-Rundschreiben informiert
werden wird

 Siehe Punkt 9 der Umsetzungshin-
weise

Belegärztliche
Leistungen

Können im Rahmen von §
115f SGB V belegärztliche
Leistungen erbracht wer-
den?

 Nein, klassisches Belegarztwesen
kann im Bereich der Hybrid-DRG-
Verordnung nicht zur Anwendung
kommen

 Splittung in ärztliche Leistung des
Belegarztes und Beleg-DRG des
Krankenhauses nicht möglich, weil
die Hybrid-DRG nur einmalig vergü-
tet wird

 es gibt aber Kooperationsmöglich-
keiten zwischen Vertragsärzten
und Krankenhäusern

 für ausführliche Erläuterungen
siehe Punkt 10 der Umsetzungs-
hinweise

Fallzusammen-
fassung

Erfolgt eine Fallzusammen-
fassung?

 Ja, aber nur wenn Patienten am Tag
der Entlassung in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Leistungs-
erbringung gemäß § 115f SGB V im
selben Krankenhaus zur vollstatio-
nären Krankenhausbehandlung
wiederaufgenommen werden

 Dann sind die Falldaten zusammen-
zufassen; führt in der Regel zur Ab-
rechnung einer vollstationären DRG

 Siehe Punkt 11 der Umsetzungs-
hinweise
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Verhältnis von §
115b SGB V zu §
115f SGB V

Besteht für Krankenhäuser
eine Wahlmöglichkeit hin-
sichtlich der Leistungser-
bringung, wenn sich § 115f-
Leistungen auch im AOP-Ka-
talog befinden?

 Nein, es besteht keine Wahlmög-
lichkeit

 für die in der Hybrid-DRG-Verord-
nung genannten Leistungen ist eine
Abrechnung über die Vergütungs-
systematik des § 115b SGB V ausge-
schlossen

 Dieser Ausschluss gilt für die Lauf-
zeit der Hybrid-DRG-Umsetzungs-
vereinbarung, also für den Leis-
tungszeitraum bis zum 31.12.2024

 Siehe Punkt 12 der Umsetzungs-
hinweise

MD-Prüfungen Können § 115f-Leistungen
der Krankenhäuser durch
den MD geprüft werden?

 Prüfmöglichkeit für den MD dürfte
gegeben sein

 es ist aber davon auszugehen, dass
keine verstärkte Überprüfung
durch den MD erfolgt, da dies keine
Änderung des Abrechnungsbetra-
ges zur Folge hätte

 Siehe Punkt 13 der Umsetzungs-
hinweise

Abrechnung vor-
und nachstatio-
närer Leistungen

Können Krankenhäuser im
Zusammenhang mit Hybrid-
Leistungen vor- und nach-
stationäre Leistungen er-
bringen und abrechnen?

 Nein, nach der Hybrid-DRG-Verord-
nung beginnt die Leistung mit den
Maßnahmen zur Operationsvorbe-
reitung und -planung und endet mit
dem Abschluss der postoperativen
Nachbeobachtung, jeweils in der
Einrichtung, in der die Operation
durchgeführt wird.

 Siehe Punkt 14 der Umsetzungs-
hinweise

Zusatzentgelte,
Zu- und Ab-
schläge

Sind Zusatzentgelte, Zu- und
Abschläge für Hybrid-Leis-
tungen abrechenbar?

 Nein, gemäß § 1 Satz 3 der Hybrid-
Verordnung sind mit der Hybrid-
DRG „alle im Zusammenhang mit
der Behandlung des Versicherten
mit einer in Anlage 1 genannten
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Leistung entstandenen Aufwände
abgegolten.“ Dies bedeutet, dass
keine Zusatzentgelte, Zu- oder Ab-
schläge sowie sonstige Entgelte
zusammen mit der Hybrid-DRG ab-
rechenbar bzw. im Datenaustausch
zu übermitteln sind. Dies gilt auch
für Dialyse bzw. Bluter.

 Die Sicherstellung von Leistungen
der Dialyse bzw. für Bluter hat
über den ambulanten (vertrags-
ärztlichen) Bereich zu erfolgen.

 Siehe Punkt 15 der Umsetzungs-
hinweise

Pflegebudget Sind Pflegeentgelte für Hyb-
rid-Leistungen abrechen-
bar?

 Nein.
 Siehe Punkt 16 der Umsetzungs-

hinweise

Datenübermitt-
lung

Wie erfolgt die Abrechnung
der Hybrid-DRG-Fälle?

 Die Abrechnung der Hybrid-DRG-
fälle erfolgt als eigenständiger Ab-
rechnungsfall, wenn der Fall bei An-
wendung des jeweils gültigen aG-
DRG-Groupierungsalgorithmus in
die betreffende Hybrid-DRG ein-
gruppiert wird. Es kommen die Da-
tenstrukturen der stationären
Krankenhausabrechnung (Aufnah-
meanzeige, Entlassungsanzeige,
Rechnungssatz) zur Anwendung, da
diese die Übermittlung der Hybrid-
DRG zusammen mit den abrech-
nungsbegründenden Unterlagen
ermöglichen.

 Siehe Punkt 17 der Umsetzungs-
hinweise

Nutzen KH-MVZ die Daten-
übermittlung nach § 301
Abs.3 SGB V?

 Nein.
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 Siehe Punkt 17 der Umsetzungs-

hinweise; Besonderheit vertrags-
ärztliche Leistungserbringer (auch
MVZ)

Wann ist der Abrechnungs-
fall als Hybridfall zu identifi-
zieren?

 So früh wie möglich ist der Abrech-
nungsfall im Prozess als § 115f-Fall
zu identifizieren, um die kassensei-
tig geforderte Kennzeichnung (Auf-
nahmegrund 12) bereits mit der
Aufnahmeanzeige zu ermöglichen.

 Siehe Punkt 17 der Umsetzungs-
hinweise; Neuer Aufnahmegrund

Was ist zu tun, wenn die
Aufnahmeanzeige mit Auf-
nahmegrund ‘01‘ –Kranken-
hausbehandlung, vollstatio-
när bereits versandt wurde?

 Die ist zu korrigieren, wenn das Er-
gebnis des Groupings feststeht.
Hierbei ist zu beachten, dass zuvor
andere bereits an den Kostenträger
übermittelte Folge-Nachrichten zu
stornieren sind, z.B die Entlassungs-
anzeige

 Siehe Punkt 17 der Umsetzungs-
hinweise; Neuer Aufnahmegrund

Bis wann müssen über Zwi-
schenrechnung an die Kos-
tenträger versandte Fallda-
ten storniert sein?

 Alle über Zwischenrechnung vor-
läufig abgerechneten an den Kos-
tenträger übermittelten Falldaten
müssen nach dem 30.04.2024 stor-
niert und bis zum 31.08.2024 mit
geänderter Aufnahmeanzeige, wel-
che den neuen Aufnahmegrund
enthält, Entlassungsanzeige und
Schlussrechnung erneut an die Kos-
tenträger übermittelt werden. Eine
Zwischenabrechnung von Hybrid-
fällen mit Aufnahmegrund 01 ist ab
dem 01.05.2024 nicht mehr mög-
lich.

 Siehe Punkt 17 der Umsetzungs-
hinweise; Abrechnungen bis
30.04.2024
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Welche Entgeltschlüssel
werden für die Abrechnung
von Hybrid-DRG verwendet?

 Der Abrechnungsdatensatz zu Hyb-
rid-DRG-Fällen nach §115f SGB V
enthält grundsätzlich nur eine ein-
zige Rechnungsposition für die
Hybrid-DRG ohne fallbezogene Zu-
und Abschläge.

 Die Gruppe der Entgeltschlüssel für
DRGs (Schlüssel 1.-2.Stelle „70“)
wurde zur Abrechnung von Hybrid-
DRGs weiter differenziert (dritte
Stelle `9` für Hybrid-DRG). Nach ei-
ner „0“ an vierter Stelle folgt an
den Stellen 5.-8. die Hybrid-DRG,
z.B. 7090G09N für die Hybrid-DRG
G09N

 Siehe Punkt 17 der Umsetzungs-
hinweise; Rechnungssatz

PpUG-Nachweis-
Vereinbarung
2024 (PpUG)

Ist ein PpUG-Nachweis für
Hybridfälle zu führen?

 Den Krankenhäusern wird vorerst
empfohlen bei den Vorgaben zur
PpUG ebenso vorzugehen wie in
vergleichbaren Konstellationen.

 Siehe Punkt 18 der Umsetzungs-
hinweise

Begleitpersonen Können bei Hybrid-Leistun-
gen Zuschläge für Begleit-
personen in Rechnung ge-
stellt werden?

 Nein
 Siehe Punkt 19 der Umsetzungs-

hinweise
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